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Gesetz
zur Umsetzung der Akademisierung des 

 Hebammenberufs in Nordrhein-Westfalen und zur 
Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenbe-

rufs in Nordrhein-Westfalen und
zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen

Vom 1. Februar 2022

2124

Artikel 1
Änderung des Landeshebammengesetzes

Das Landeshebammengesetz vom 5. März 2002 (GV. 
NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst:

  „Landesgesetz über den Beruf
der Hebammen“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  Nach dem Wort „Hebammen“ werden die 
Wörter „und Entbindungspfl eger“ gestri-
chen.

   bbb)  Nach dem Wort „psychologischen“ wird 
das Wort „und“ durch ein Komma er-
setzt.

   ccc)  Nach dem Wort „soziologischen“ werden 
ein Komma und die Wörter „hebammen-
wissenschaftlichen und weiteren bezugs-
wissenschaftlichen“ eingefügt.

   ddd)  Nach den Wörtern „soziokultureller Un-
terschiede“ werden die Wörter „und der 
besonderen Belange von Menschen mit 
Behinderung und chronischen Erkran-
kungen“ eingefügt.

  bb)  Nach Satz  1 werden die folgenden Sätze ein-
gefügt:

    „Sie berücksichtigen die konkrete Lebenssitu-
ation, den sozialen, biographischen, kulturel-
len und religiösen Hintergrund, die sexuelle 
Orientierung, die geschlechtliche Vielfalt sowie 
die Lebensphase der zu betreuenden Frauen 
und Familien. Sie unterstützen deren Selbst-
ständigkeit und achten deren Recht auf 
Selbstbestimmung.“

  cc)  In dem neuen Satz  4 werden nach dem Wort 
„Neugeborenen“ die Wörter „und Säuglingen“ 
eingefügt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nach § 74 
Absatz 1 des Hebammengesetzes vom 22. Novem-
ber 2019 (BGBl.  I S.  1759), das durch Artikel  10 
des Gesetzes vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) 
geändert worden ist, auch auf Entbindungspfl eger 
anzuwenden.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt 
geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort 
„Gesundheitswesen“ durch die Wörter „Recht 
des Hebammenberufs“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 1 werden die Wörter „und Neuge-
borenen“ durch die Wörter „, Neugeborenen 
und Säuglingen“ ersetzt.

 d)  Folgende Absätze 4 bis 6 werden angefügt: 

   „(4) Das für das Recht des Hebammenberufs zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nach Anhörung des für den 
Hebammenberuf zuständigen Ausschusses des 
Landtags:

  1.  die Einzelheiten der Überprüfung der Studien-
gangskonzepte nach § 12 Absatz 1 des Hebam-
mengesetzes durch die zuständige Landesbe-
hörde im Akkreditierungsverfahren zu regeln,

  2.  die Einzelheiten der Überprüfung der Einhal-
tung der berufsrechtlichen Vorgaben und der 
Einhaltung der Studien- und Prüfungsverord-
nung für Hebammen durch die zuständige Lan-
desbehörde gemäß §  12 Absatz  2 des Hebam-
mengesetzes und der Studien- und Prüfungsver-
ordnung für Hebammen vom 8. Januar 2020 
(BGBl.  I S.  39) zu regeln, insbesondere ob der 
Studiengang so konzipiert ist, dass das Studien-
ziel erreicht werden kann,

  3.  die Einzelheiten der Überprüfung von wesentli-
chen Änderungen des Studiengangskonzeptes 
nach Abschluss des Akkreditierungsverfahrens 
gemäß § 12 Absatz 3 des Hebammengesetzes zu 
regeln,

  4.  den Umfang der Praxisanleitung nach § 13 Ab-
satz  2 Satz  2 des Hebammengesetzes abwei-
chend von § 13 Absatz 2 Satz 1 des Hebammen-
gesetzes zu regeln,

  5.  die näheren Anforderungen an die Geeignetheit 
von Einrichtungen nach § 13 Absatz 2 und 3 des 
Hebammengesetzes zur Durchführung von Tei-
len der praktischen Ausbildung und die Voraus-
setzungen, unter denen die Durchführung der 
Ausbildung untersagt werden kann, zu regeln 
und

  6.  die Kriterien zur Angemessenheit des Umfangs 
der Praxisbegleitung nach §  17 Absatz  1 des 
Hebammengesetzes festzulegen.

   (5) Im Sinne des § 10 Absatz 2 des Hebammenge-
setzes fi nden die allgemeinen Regelungen für den 
Zugang zum Studium in der jeweils geltenden Fas-
sung weiter Anwendung. 

   (6) Das für das Recht des Hebammenberufs zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung:

  1.  nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in Verbin-
dung mit § 10 Absatz 1 Satz 2 der Studien- und 
Prüfungsverordnung für Hebammen den Zeit-
raum für die Absolvierung der berufspädagogi-
schen Fortbildungen auf bis zu drei Jahre zu 
verlängern,

  2.  den Inhalt der in §  10 der Studien- und Prü-
fungsverordnung für Hebammen geregelten be-
rufspädagogischen Zusatzqualifi kation und Fort-
bildung für die Praxisanleitung zu regeln und

  3.  die Kriterien der Befähigung der zur Praxisan-
leitung nach § 10 Absatz 3 in Verbindung mit § 6 
Absatz 2 der Studien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen befähigten Person zu regeln.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden nach dem Wort „Hebammen“ 
die Wörter „und Entbindungspfl eger“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „Gesundheitswesen“ 
durch die Wörter „Recht des Hebammenbe-
rufs“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Hebammen“ 
die Wörter „und Entbindungspfl eger“ gestrichen.
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4.  § 3 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Hebammen üben ihren Beruf unter Aufsicht der 
zuständigen Behörde aus. Freiberufl iche Hebammen 
haben der zuständigen Behörde die notwendigen Aus-
künfte zu erteilen, Einsicht in die Dokumentation und 
Einblick in ihre Aufzeichnungen zu gewähren sowie 
Geräte und Arzneimittel vorzulegen. Die zuständige 
Behörde fördert zugleich das Hebammenwesen. 

  (2) Während der üblichen Betriebs- und Geschäftszei-
ten und bei Vorliegen von Gefahr in Verzug auch au-
ßerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten 
sind die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten 
Stellen zur Durchführung der Überwachungsauf-
gaben berechtigt. Dabei dürfen sie insbesondere die 
zu überwachenden Grundstücke, Räume, Anlagen und 
Einrichtungen betreten und dort Besichtigungen, Prü-
fungen und Untersuchungen vornehmen.“

5.  § 4 wird aufgehoben.

6.  § 5 wird § 4 und in Satz 2 werden die Wörter „Ablauf 
des Jahres 2014“ durch die Angabe „31. Dezember 
2025“ ersetzt.

2124

Artikel 2
Änderung der Berufsordnung für Hebammen 

und Entbindungspfl eger

Aufgrund des § 1 Absatz 2 bis 4 und 6 des Landesheb-
ammengesetzes vom 5. März 2002 (GV. NRW. S.  102), 
von denen Absatz  2 durch Artikel  1 Nummer  2 Buch-
stabe b des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 
160) eingefügt, Absatz  3 durch Artikel  1 Nummer  2 
Buchstabe c des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 160) geändert und die Absätze 4 und 6 durch 
Artikel  1 Nummer  2 Buchstabe d des Gesetzes vom 1. 
Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) eingefügt worden sind, 
wird verordnet:

Die Berufsordnung für Hebammen und Entbindungs-
pfl eger vom 6. Juni 2017 (GV. NRW. S.  616), die durch 
Verordnung vom 18. Mai 2020 (GV. NRW. S.  348, ber. 
S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst:

 „Berufsordnung für Hebammen“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und in den Sätzen 1 
und 2 werden jeweils die Wörter „und Entbin-
dungspfl eger“ gestrichen.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nach 
§  74 Absatz  1 des Hebammengesetzes vom 
22. November 2019 (BGBl.  I S.  1759), das durch 
Artikel  10 des Gesetzes vom 24. Februar 2021 
(BGBl.  I S.  274) geändert worden ist, auch auf 
Entbindungspfl eger anzuwenden.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  Nach dem Wort „Hebammen“ werden 
die Wörter „und Entbindungspfl eger“ 
gestrichen.

   bbb)  Nach dem Wort „geburtshilfl ichen“ 
wird das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt.

   ccc)  Nach dem Wort „hebammenwissen-
schaftlichen“ werden die Wörter „und 
weiteren bezugswissenschaftlichen“ 
eingefügt.

   ddd)  Nach dem Wort „Behinderung“ werden 
die Wörter „und chronischen Erkran-
kungen“ eingefügt.

  bb)  Folgende Sätze werden angefügt:

    „Sie berücksichtigen die konkrete Lebenssi-
tuation, den sozialen, biographischen, kultu-

rellen und religiösen Hintergrund, die sexu-
elle Orientierung sowie die Lebensphase der 
zu betreuenden Frauen und Familien. Sie un-
terstützen deren Selbstständigkeit und ach-
ten deren Recht auf Selbstbestimmung.“

  b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Heb-
ammen“ die Wörter „und Entbindungspfl eger“ 
gestrichen.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Hebammen sind dazu befähigt,

  1.  die folgenden Aufgaben selbstständig auszu-
führen:

   a)  eine Schwangerschaft festzustellen,

   b)  die physiologisch verlaufende Schwanger-
schaft durch Durchführung der hierfür er-
forderlichen Untersuchungen zu beobach-
ten und zu überwachen, sowie Hilfe zu leis-
ten bei Schwangerschaftsbeschwerden oder 
Wehen,

   c)  Frauen und Familien auf die Geburt, das 
Wochenbett und die Elternschaft vorzu-
bereiten sowie zur Ernährung, Pfl ege, Hygi-
ene und Versorgung des Neugeborenen und 
des Säuglings anzuleiten und zu beraten,

   d)  belastende Lebenssituationen und psycho-
soziale Problemlagen bei Frauen und deren 
Familien zu erkennen und gegebenenfalls 
auf erforderliche Maßnahmen zur Unter-
stützung hinzuwirken,

   e)  über die Untersuchungen aufzuklären, die 
für eine möglichst frühzeitige Feststellung 
von Risikoschwangerschaften oder Regel-
widrigkeiten und Komplikationen in der 
Schwangerschaft erforderlich sind,

   f)  Anzeichen von Regelwidrigkeiten, die eine 
ärztliche Behandlung erforderlich machen, 
in der Schwangerschaft, bei der Geburt, 
während des Wochenbetts und während der 
Stillzeit zu erkennen und die im jeweiligen 
Fall angemessenen Maßnahmen für eine 
ärztliche Behandlung zu ergreifen,

   g)  Frauen und Familien bei Totgeburten und 
Fehlgeburten sowie bei Abbrüchen von 
Schwangerschaften nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche zu betreuen und 
zu begleiten,

   h)  während der Geburt Frauen zu betreuen 
und das ungeborene Kind mit Hilfe geeig-
neter klinischer und technischer Mittel zu 
überwachen,

   i)  physiologisch verlaufende Geburten bei 
Schädellage durchzuführen,

   j)  im Dringlichkeitsfall Steißgeburten durch-
zuführen,

   k)  die Frau und das Neugeborene fachgerecht 
in die ärztliche Weiterbehandlung zu über-
geben,

   l)  Hilfe bei ärztlichen Maßnahmen unter 
Fortsetzung der Hebammenhilfe zu leisten,

   m)  im Notfall und bei Abwesenheit einer Ärz-
tin oder eines Arztes die medizinisch erfor-
derlichen Maßnahmen, insbesondere die 
manuelle Ablösung der Plazenta, an die 
sich gegebenenfalls eine manuelle Nachun-
tersuchung der Gebärmutter anschließt, 
einzuleiten und durchzuführen, 

   n)  im Notfall die Wiederbelebungsmaßnah-
men bei der Frau und dem Neugeborenen 
durchzuführen,

   o)  das Neugeborene und die Mutter nach der 
Geburt und im Wochenbett zu untersuchen, 
zu pfl egen und deren Gesundheitszustand 
zu überwachen, wozu auch die Untersu-
chung, Überwachung und Pfl ege des Neu-
geborenen regelmäßig in den ersten zehn 
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Tagen nach der Geburt, erforderlichenfalls 
länger gehört, einschließlich Prophylaxe-
maßnahmen, Blutentnahmen, sowie die 
Aufklärung und die Durchführungsverant-
wortung bei Screening-Untersuchungen so-
wie die Beratung und Anleitung in Pfl ege 
und Ernährung des Neugeborenen, insbe-
sondere Stillberatung und Stillförderung 
sowie Hilfeleistung bei Beschwerden,

   p)  über Fragen der Familienplanung angemes-
sen aufzuklären und zu beraten und

   q)  die angewendeten Maßnahmen, den 
Schwangerschaftsverlauf, die Geburt und 
das Wochenbett zu dokumentieren und Be-
scheinigungen im Rahmen der Berufsaus-
übung auszustellen,

  2.  ärztlich angeordnete Maßnahmen eigenständig 
durchzuführen, insbesondere Maßnahmen der 
Erstversorgung von Mutter und Neugeborenem 
nach geburtshilfl ichen Eingriffen und Operati-
onen,

  3.  interprofessionell mit anderen Berufsgruppen 
fachlich zu kommunizieren und effektiv zu-
sammenzuarbeiten und bei der Zusammenar-
beit individuelle, multidisziplinäre und berufs-
übergreifende Lösungen vor allem für regel-
widrige Schwangerschafts-, Geburts- und 
Wochenbettverläufe zu entwickeln und team-
orientiert umzusetzen.“

 d)  In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Heb-
ammen“ die Wörter „und Entbindungspfl eger“ 
gestrichen.

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Hebam-
men“ die Wörter „und Entbindungspfl eger“ 
gestrichen.

  bb)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Hebamme“ 
die Wörter „oder der Entbindungspfl eger“ 
gestrichen.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach den Wörtern „von der Hebamme“ wer-
den die Wörter „oder dem Entbindungs-
pfl eger“ gestrichen.

  bb)  Nach den Wörtern „Meinung der Hebamme“ 
werden die Wörter „oder des Entbindungs-
pfl egers“ gestrichen.

5.  In §  4 Absatz  1 und 2 werden jeweils die Wörter 
„und Entbindungspfl eger“ gestrichen.

6.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Hebammen“ 
die Wörter „und Entbindungspfl eger“ gestrichen.

 b)  In Satz  3 werden nach dem Wort „Hebammen“ 
die Wörter „und die Entbindungspfl eger“ gestri-
chen.

7.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Wörter „und Entbindungspfl eger“ wer-
den gestrichen.

  bb)  Die Angabe „2“ wird durch die Angabe „3“ 
ersetzt.

 b)  In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 werden jeweils 
die Wörter „und Entbindungspfl eger“ gestrichen.

8.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Hebam-
men“ die Wörter „und Entbindungspfl eger“ 
gestrichen. 

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Mit Ausnahme der Fortbildung nach Satz 3 
kann die Fortbildung auch in digitaler Form 
durchgeführt werden.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Hebammen und 
Entbindungspfl egerausbildung“ durch die 
Wörter „Hebammenausbildung und berufs-
pädagogische Fortbildungen für und zur Pra-
xisanleitung“ ersetzt.

  bb)  In Satz  2 werden nach den Wörtern „gegen 
Gebühr vorab“ die Wörter „von der unteren 
Gesundheitsbehörde, in deren Zuständig-
keitsbereich die Veranstaltung oder die erste 
von mehreren gleichartigen Veranstaltungen 
stattfi ndet,“ gestrichen.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Geeignete Fortbildungen sind insbesondere 
Veranstaltungen, Kongresse, Tagungen und Qua-
litätszirkel, die sich auf das ausgeübte oder ange-
strebte Tätigkeitsspektrum der Hebamme in den 
Gebieten der Schwangerschaftsbetreuung, der 
Geburtshilfe, der Wochenbettbetreuung und Still-
beratung sowie des Notfallmanagements gemäß 
Anlage 2 zu dieser Verordnung beziehen.“

9.  Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt:

  „§ 8
Meldepfl ichten

  (1) Hebammen haben der zuständigen Behörde un-
ter Verwendung der Anlage 3 zu dieser Verordnung 
unaufgefordert anzuzeigen:

 1.  den Beginn der Berufsausübung, dabei ist die 
Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung nachzuweisen,

 2.  das Geburtsdatum,

 3.  die Beschäftigungsart,

 4.  die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit sowie 
den zeitlichen Anteil der Beschäftigungsarten an 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit,

 5.  die Bereiche, in denen sie tätig sind, gegliedert in 
folgende Kategorien:

  a)  Schwangerschaft,

  b)  Geburt,

  c)  Wochenbett und Stillzeit,

 6.  die Anschrift oder die Anschriften, unter der 
oder denen die berufl iche Tätigkeit ausgeübt 
wird,

 7.  die Sicherstellung der Möglichkeit zum Emp-
fang von Nachrichten,

 8.  den Zeitpunkt der letzten Teilnahme an einer 
berufl ichen Fortbildungsveranstaltung,

 9.  die Anzahl der jährlich außerklinisch geleiteten 
Geburten einschließlich der außerklinisch be-
gonnenen, aber in einer Klinik beendeten Ge-
burten sowie die Anzahl der jährlich betreuten 
Frauen in der Schwangerschaftsvorsorge und 
Wochenbettbetreuung und

 10.  die Beendigung der Berufsausübung.

  (2) Der Beginn und die Beendigung der Berufsaus-
übung sowie die Namens- und Adressänderung sind 
unverzüglich anzuzeigen. Im Übrigen müssen die 
Angaben nach Absatz 1 erstmals mit der Anzeige des 
Beginns der Berufsausübung und sodann jährlich 
bis zum 31. Januar des Folgejahres angezeigt wer-
den.“

10.  Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt gefasst:

  „§ 9
Besondere Pfl ichten bei freiberufl icher Tätigkeit

  Freiberufl ich tätige Hebammen sind über die allge-
meinen Meldepfl ichten nach § 8 hinaus verpfl ichtet, 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 28. Februar 2022 163

 1.  sich an Perinatalerhebungen im Rahmen von lan-
des- und bundesweiten Qualitätssicherungsmaß-
nahmen zu beteiligen,

 2.  sich entsprechend ihres Leistungsangebots und 
-umfangs gegen Haftpfl ichtansprüche im Rahmen 
der berufl ichen Tätigkeit zu versichern. Der 
Nachweis ist gegenüber der der nach § 8 zustän-
digen Behörde zu Beginn der Tätigkeit und da-
nach alle drei Jahre zusammen mit dem Nach-
weis nach § 7 Absatz 1 zu führen, 

 3.  ihre Praxis durch ein Schild zu kennzeichnen, 
welches Namen, Berufsbezeichnung und Kon-
taktdaten angibt,

 4.  nicht in berufsunwürdiger Weise zu werben, 

 5.  die von ihnen betreuten Schwangeren, Wöchne-
rinnen und Mütter über ihre Erreichbarkeit, die 
Inanspruchnahme anderer Dienste im Bedarfs- 
und Notfall sowie über gegebenenfalls beste-
hende Vertretungen aufzuklären und

 6.  sicherzustellen, dass die Dokumentation nach § 6 
Absatz 1 bei endgültiger Aufgabe ihrer Berufstä-
tigkeit oder im Falle ihres Todes verschlossen der 
zuständigen Behörde übergeben wird.“

11.  Der bisherige § 9 wird aufgehoben.

12.  Die Anlagen 2 und 3 aus dem Anhang zu diesem Ge-
setz werden angefügt.

2122

Artikel 3
Änderung der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe

Auf Grund des § 5 Absatz 2 und 3 Satz 1 des Landesor-
ganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz 2 durch § 97 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S.  438) neu gefasst 
und Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 Nummer 3 
des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert 
worden sind, wird verordnet:

Die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 20. Mai 
2008 (GV. NRW. S.  458), die zuletzt durch Verordnung 
vom 23. November 2021 (GV. NRW. S.  1338) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 7 wird das Komma durch die Wör-
ter „ in der zuletzt durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) ge-
änderten Fassung nach Maßgabe des § 66 des 
Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581),“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 8 wird das Komma durch die Wör-
ter „ in der zuletzt durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) ge-
änderten Fassung nach Maßgabe des § 61 der 
Pfl egeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsver-
ordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl.  I 
S. 1572),“ ersetzt.

  cc)  In Nummer  24 wird das Komma durch die 
Wörter „ nach Maßgabe des §  40 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung Pfl egefachas-
sistenz vom 9. Dezember 2020 (GV. NRW. 
S. 1216),“ ersetzt.

  dd)  In Nummer  27 wird das Komma durch die 
Wörter „ in der zum 31. Dezember 2019 gelten-
den Fassung nach Maßgabe des § 76 des Heb-
ammengesetzes vom 22. November 2019 
(BGBl. I S. 1759),“ ersetzt.

  ee)  In Nummer  28 wird das Komma durch die 
Wörter „ in der zum 31. Dezember 2019 gelten-
den Fassung nach Maßgabe der §§  57 und 58 
der Studien- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl.  I 
S. 39),“ ersetzt.

  ff)  Die Nummern 29 und 30 werden aufgehoben.

  gg)  Die Nummern 27 und 28 werden aufgehoben.

 b)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Berufsbezeich-
nung,“ die Wörter „das Meldeverfahren,“ einge-
fügt.

2.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 4 wird das Komma durch die Wör-
ter „nach Maßgabe des § 40 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung Pfl egefachassistenz,“ 
ersetzt.

  bb)  In Nummer  7 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt.

  cc)  Nummer  8 wird durch die folgenden Num-
mern 8 bis 14 ersetzt:

    „8.  Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Pfl egefachassistenz, 

    9.  Hebammengesetz vom 22. November 2019 
(BGBl. I S. 1759),

    10.  Studien- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl.  I 
S. 39),

   11.  Landeshebammengesetz vom 5. März 2002 
(GV. NRW. S. 102),

   12.  Berufsordnung für Hebammen vom 6. Juni 
2017 (GV. NRW. S. 616),

   13.  Anästhesietechnische- und Operationstech-
nische-Assistenten-Gesetz vom 14. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2768) und

   14.  Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Ausbildungs- und 
-Prüfungsverordnung vom 4. November 
2020 (BGBl. I S. 2295).“

 b)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Berufsbezeich-
nung,“ die Wörter „das Meldeverfahren,“ einge-
fügt.

212

Artikel 4
Verordnung zur Durchführung des 

Hebammengesetzes in Nordrhein-Westfalen
(Durchführungsverordnung Hebammengesetz – 

 DVO-HebG NRW)

Auf Grund des §  1 Absatz  4 und 6 des Landeshebam-
mengesetzes vom 5. März 2002 (GV. NRW. S.  102), die 
durch Artikel  1 Nummer  2 Buchstabe d des Gesetzes 
vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) eingefügt worden 
sind, wird verordnet:

§ 1
Überprüfung der Studiengangskonzepte 

gemäß § 12 des Hebammengesetzes

(1) Die zuständige Bezirksregierung überprüft, ob das 
dem Studiengang zugrundeliegende Konzept die berufs-
rechtlichen Vorgaben des Hebammengesetzes vom 22. 
November 2019 (BGBl.  I S.  1759), das durch Artikel  10 
des Gesetzes vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) geän-
dert worden ist, und der Studien- und Prüfungsverord-
nung für Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl. I S. 39) 
einhält. Das für das Recht des Hebammenberufs zustän-
dige Ministerium stellt den zuständigen Bezirksregie-
rungen zu diesem Zweck eine Checkliste zur Verfügung, 
welche die notwendigen Vorgaben systematisch tabella-
risch zusammenfasst. Näheres ergibt sich aus der Anlage 
dieser Verordnung.

(2) Wesentliche Änderungen des Studiengangskonzeptes 
nach Abschluss des Akkreditierungsverfahrens werden 
gemäß §  12 Absatz  3 des Hebammengesetzes durch die 
jeweils zuständige Bezirksregierung überprüft.

(3) Die Hochschule soll der zuständigen Bezirksregie-
rung zur Erleichterung der Überprüfung des Studien-
gangskonzeptes eine Stellungnahme möglichst unter An-
gabe der Fundstellen im Studiengangskonzept vorlegen, 
aus der sich ergibt, dass und in welcher Weise das einge-
reichte Studiengangskonzept die in dieser Verordnung 
genannten Anforderungen erfüllt. 
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§ 2
Festlegung der Module für die Modulprüfungen nach 

§ 25 Absatz 2 des Hebammengesetzes

Gemäß § 25 Absatz 2 des Hebammengesetzes in Verbin-
dung mit §  13 Absatz  3 der Studien- und Prüfungsver-
ordnung für Hebammen sowie §  6 Absatz  2 Nummer  9 
und 10 der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 
20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458) in der jeweils geltenden 
Fassung legt die Hochschule mit Zustimmung der jeweils 
zuständigen Bezirksregierung die Module des Studien-
gangs fest, mit denen das Erreichen des Studienziels im 
Rahmen der staatlichen Prüfung überprüft wird. 

§ 3
Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung 

von Praxiseinsätzen

Die zuständigen Bezirksregierungen können gemäß § 13 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 des Hebammengesetzes in 
Verbindung mit § 7 Absatz 3 der Studien- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen die Durchführung von Pra-
xiseinsätzen im Umfang von 160 Stunden auch in weite-
ren zur ambulanten berufspraktischen Ausbildung von 
Hebammen geeigneten Einrichtungen genehmigen. Vor-
aussetzung für die Zulassung ist, dass Kompetenzen aus 
dem Kompetenzbereich Nummer I Nummer  1 bis 3 der 
Anlage 1 der Studien- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen vermittelt werden. 

§ 4
Abweichungen vom Umfang der Praxisanleitung gemäß 

§ 13 Absatz 2 Satz 2 des Hebammengesetzes

Abweichend von §  13 Absatz  2 Satz  1 des Hebammen-
gesetzes wird bis zum 31. Dezember 2025 der Umfang 
der Praxisanleitung auf mindestens 15 Prozent der von 
der studierenden Person während eines Praxiseinsatzes 
zu absolvierenden  Stundenanzahl abgesenkt. Die Mög-
lichkeit für die Einrichtungen nach § 13 Absatz 2 Satz 1 
des Hebammengesetzes, einen höheren Umfang für die 
Praxisanleitung während eines Praxiseinsatzes vorzuse-
hen, bleibt unberührt.

§ 5
Abweichungen gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 und 3

der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen

Abweichend von §  10 Absatz  1 Satz  1 Nummer  4 der 
Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen wird 
der Zeitraum, in dem die berufspädagogischen Fortbil-
dungen zu absolvieren sind, auf bis zu drei Jahre verlän-
gert. Der Stundenumfang ist entsprechend zu erhöhen. 
Geeignete Maßnahmen zur berufspädagogischen Fortbil-
dung sind insbesondere berufspädagogische oder didak-
tische Fortbildungsveranstaltungen an Hochschulen oder 
einschlägiger Fortbildungsstätten. Sofern die Verpfl ich-
tung zur berufl ichen Fortbildung ruht, ruht auch die Ver-
pfl ichtung zur berufspädagogischen Fortbildung.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am zweiten Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Das für das Recht des Hebammenberufs zuständige 
Ministerium berichtet der Landesregierung bis zum Ab-
lauf des Jahres 2025 über die Auswirkungen dieser Ver-
ordnung.

2120

Artikel 5
Änderung des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW

Das Gesundheitsfachberufegesetz NRW vom 18. Dezem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 930), das durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S.  650) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Vor §  1 wird die Überschrift „Teil  1 Allgemeiner 
Teil“ gestrichen.

2.  In § 1 Satz 2 werden nach der Angabe „2011/24/EU 
–“ die Wörter „sowie die Richtlinie 2005/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fi kationen, (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S.  22; L 271 
vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 
vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 
177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; 
L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zuletzt Delegierten Be-
schluss (EU) 2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, 
S. 1) geändert worden ist,“ eingefügt.

3.  Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

  „§ 1a
Meldeverpfl ichtung

  Angehörige der in §  6 Absatz  2 genannten Berufe 
(Gesundheitsfachberufe), die ihren Beruf selbststän-
dig ausüben wollen und Arbeitgeberinnen sowie Ar-
beitgeber, die Angehörige dieser Berufe beschäftigen 
wollen, sind verpfl ichtet, vor erstmaliger Ausübung 
der berufl ichen Tätigkeit der zuständigen Behörde 
schriftlich oder in elektronischer Form anzuzeigen:

 1.  den Beginn der Berufsausübung; dabei ist die Be-
rechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung 
nachzuweisen,

 2.  das Geburtsdatum,

 3.  die Beschäftigungsart,

 4.  die Anschrift oder die Anschriften, unter der oder 
denen die berufl iche Tätigkeit ausgeübt wird und

 5.  die Beendigung der Berufsausübung.“

4.  Vor §  2 wird die Überschrift „Teil  2 Berufsaus-
übung“ aufgehoben.

5.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

  bb)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

    „Bei der erstmaligen Meldung hat die dienst-
leistungserbringende Person zusätzlich zu 
den Nachweisen in Absatz 1 folgende Doku-
mente vorzulegen: 

    1.  Nachweis über die Staatsangehörigkeit,

   2.  Nachweis der Berufsqualifi kation, 

   3.  Bescheinigung darüber, dass die Ausübung 
des Berufs zum Zeitpunkt der Vorlage we-
der vorübergehend noch endgültig unter-
sagt worden ist und keine berufsbezoge-
nen Vorstrafen vorliegen, und

   4.  Erklärung über den Beginn und die Been-
digung der Dienstleistungserbringung. 

    Die dienstleistungserbringende Person ist 
verpfl ichtet, Änderungen der vorgenannten 
Angaben der zuständigen Behörde unverzüg-
lich zu melden.“

 b)  Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 
10 ersetzt: 

   „(4) Vor der erstmaligen Erbringung einer 
Dienstleistung von Angehörigen der Gesund-
heitsfachberufe, die nicht dem Grundsatz der au-
tomatischen Anerkennung unterliegen, kann die 
zuständige Behörde bei berechtigten Zweifeln an 
der berufl ichen Qualifi kation die Berufsqualifi ka-
tionen der dienstleistenden Person überprüfen. 
Dabei sind die Berufserfahrung sowie Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der dienst-
leistenden Person, die durch lebenslanges Lernen 
erworben und hierfür förmlich von einer ein-
schlägigen Stelle als gültig anerkannt wurden, zu 
berücksichtigen. Besteht ein wesentlicher Unter-
schied zwischen der berufl ichen Qualifi kation der 
dienstleistenden Person und der landesrechtli-
chen Aus- oder Weiterbildung und ist dieser so 
groß, dass die Ausübung dieser Tätigkeit eine Ge-
fahr für die öffentliche Gesundheit darstellt, ist 
die dienstleistende Person verpfl ichtet, nachzu-
weisen, insbesondere durch eine Eignungsprü-
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fung, dass sie die fehlenden Kenntnisse, Fähigkei-
ten oder Kompetenzen erworben hat.

   (5) Die zuständige Behörde unterrichtet die 
dienstleistende Person grundsätzlich innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Meldung und der 
erforderlichen Unterlagen über das Ergebnis der 
Nachprüfung. Sollten Schwierigkeiten auftreten, 
die zu einer Verzögerung führen könnten, unter-
richtet die zuständige Behörde die dienstleis-
tende Person innerhalb eines Monats über die 
Gründe für diese Verzögerung und über den Zeit-
plan für eine Entscheidung, die vor Ablauf des 
zweiten Monats ab Eingang der vollständigen 
Unterlagen ergehen muss. Bleibt eine Reaktion 
der zuständigen Behörde innerhalb der vorgege-
benen Fristen aus, darf die Dienstleistung er-
bracht werden.

   (6) Bei berechtigten Zweifeln fordert die zustän-
dige Behörde von der zuständigen Behörde des 
anderen europäischen Staates Informationen 
über die Rechtmäßigkeit der  Niederlassung und 
die gute Führung der dienstleistenden Person so-
wie Informationen darüber, dass keine berufsbe-
zogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen 
Sanktionen vorliegen. 

   (7) Die zuständige Behörde sorgt für den Aus-
tausch aller Informationen, die im Falle von Be-
schwerden einer dienstleistungsempfangenden 
Person gegen eine dienstleistungserbringende 
Person für ein ordnungsgemäßes Beschwerdever-
fahren erforderlich sind. Sie unterrichtet die 
dienstleistungsempfangende Person über das Er-
gebnis der Beschwerde. Wird beim Erbringen der 
Dienstleistung gegen berufsrechtliche Pfl ichten 
verstoßen, so hat die zuständige Behörde unver-
züglich die zuständige Behörde des europäischen 
Herkunftsstaates dieser dienstleistungserbrin-
genden Person hierüber zu unterrichten.

   (8) Sofern keine anderslautende landes- oder 
bundesrechtliche Regelung existiert, wird die 
Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung in 
der Amtssprache des europäischen Staates der 
Niederlassung der dienstleistenden Person er-
bracht.

   (9) Üben deutsche Staatsangehörige oder Staats-
angehörige eines anderen Mitgliedstaates, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines 
gleichgestellten Staates den im Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes fallenden Beruf in Deutsch-
land aufgrund einer Erlaubnis aus, so stellt ihnen 
die zuständige Behörde auf Antrag eine Beschei-
nigung aus, damit sie die Möglichkeit erhalten, in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den europäischen Wirtschafts-
raum oder einem gleichgestellten Staat ihren Be-
ruf als dienstleistungserbringende Person im 
Sinne des Artikels 57 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Euro päischen Union (ABl. C 326 
vom 26.10.2012, S.  1) vorübergehend und gele-
gentlich auszuüben.

  Die Bescheinigung hat zu enthalten,

  1.  dass die antragstellende Person in der Bun-
desrepublik Deutschland als Angehörige be-
ziehungsweise Angehöriger eines Gesund-
heitsfachberufs rechtmäßig niedergelassen 
ist,

  2.  dass der antragstellenden Person die Aus-
übung des Gesundheitsfachberufs nicht, 
auch nicht vorübergehend, untersagt ist und

  3.  dass die antragstellende Person über die be-
rufl iche Qualifi kation verfügt, die für die 
Ausübung des Gesundheitsfachberufs erfor-
derlich ist.

   (10) Das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium bestimmt die zuständige Behörde 
durch Rechtsverordnung.“

6.  Vor § 5 wird die Überschrift „Teil 3 Patientenmobili-
tät“ aufgehoben.

7.  § 5 wird aufgehoben. 

8.  In § 6 Absatz 2 werden nach dem Wort „Hebammen“ 
die Wörter „und Entbindungspfl eger“ gestrichen.

9.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „5“ durch die 
Angabe „6 Absatz 4“ ersetzt und die Wörter „, die 
durch Verordnung vom 7. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 841) geändert wurde,“ werden durch die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt.

 b)  In Absatz  2 wird nach den Wörtern „Behörde 
nach § 5“ die Angabe „und § 6“eingefügt.

 c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Für die grenzüberschreitende Verwaltungs-
zusammenarbeit ist vorrangig das Binnenmarkt-
informationssystem (International Market Infor-
mation System, IMI) zu nutzen.“

10.  In § 9 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „6 Ab-
satz 4“ ersetzt. 

2120

Artikel 6
Änderung des Gesetzes über den 

öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein- Westfalen

§  18 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-
dienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Novem-
ber 1997 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 11 
der Verordnung vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) ge-
ändert worden ist, wird aufgehoben.

2120

Artikel 7
Aufhebung der Verordnung zur Durchführung 

des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst

Aufgrund des §  18 Absatz  3 des Gesetzes über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430), der 
durch Artikel  3 Nummer  2.2 des Gesetzes vom 20. No-
vember 2007 (GV. NRW. S.  572) eingefügt worden ist, 
wird verordnet: 

Die Verordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens 
nach §  18 Gesetz über den öffentlichen Gesundheits-
dienst vom 20. November 2007 (GV. NRW. S.  572) wird 
aufgehoben.

2124

Artikel 8
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

Alten- und Gesundheits- und Krankenpfl ege

§  7 Absatz  1 Nummer  6 des Weiterbildungsgesetzes Al-
ten- und Gesundheits- und Krankenpfl ege vom 24. April 
1990 (GV. NRW. S. 270), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 767) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„6. die Anrechnung von Zeiten auf die Weiterbildung“.

2124

Artikel 9
Änderung der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung 

für Pfl egeberufe

Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und 
Gesundheits- und Krankenpfl ege vom 24. April 1990 
(GV. NRW. S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) geändert wor-
den ist, wird verordnet: 

Die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pfl ege-
berufe vom 15. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt 
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geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 650), wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Anleitung“ die 
Wörter „sowie aus weiteren praktischen Einsät-
zen“ angefügt.

 b)  Folgende Sätze werden angefügt:

   „Die theoretische Weiterbildung umfasst mindes-
tens 720 Stunden und die praktische Weiterbil-
dung umfasst mindestens 2.100 Stunden, davon 
mindestens 1.200 Stunden unter Anleitung. Bis 
zu 25 Prozent der theoretischen Weiterbildung 
können in digitaler Form absolviert werden.“

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Weiterbildungsstätte trägt die Gesamtver-
antwortung für die Durchführung der Weiterbil-
dung.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

   „(2) Zugangsberechtigt für einen Weiterbildungs-
lehrgang nach dieser Verordnung sind Pfl ege-
kräfte, die eine Erlaubnis zur Führung der Be-
rufsbezeichnungen 

  1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerin und Ge-
sundheits- und Krankenpfl eger nach §  1 Ab-
satz  1 Nummer  1 des Krankenpfl egegesetzes 
vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der zu-
letzt durch Artikel  12 des Gesetzes vom 15. 
August 2019 (BGBl. I S. 1307) geänderten Fas-
sung in Verbindung mit § 64 des Pfl egeberufe-
gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl.  I. S.  2581), 
das zuletzt durch Artikel  13a des Gesetzes 
vom 24. Februar 2021 (BGBl.  I S.  274) geän-
dert worden ist,

  2.  Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin 
und Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Krankenpfl e-
gegesetzes in Verbindung mit § 64 des Pfl ege-
berufegesetzes oder nach §  58 Absatz  1 des 
Pfl egeberufegesetzes, 

  3.  Altenpfl egerin und Altenpfl eger nach §  1 des 
Altenpfl egegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl.  I 
S.  1690) in der zuletzt durch Artikel  14 des 
Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl.  I 
S.  1307) geänderten Fassung in Verbindung 
mit §  64 des Pfl egeberufegesetzes oder nach 
§ 58 Absatz 2 des Pfl egeberufegesetzes,

  4.  Pfl egefachfrau und Pfl egefachmann nach §  1 
Absatz 1 Satz 1 des Pfl egeberufegesetzes oder 

  5.  Pfl egefachfrau und Pfl egefachmann nach §  1 
Absatz  1 Satz  2 des Pfl egeberufegesetzes be-
sitzen.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die An-
gabe „Teil II“ wird durch die Angabe „Absatz 2“ 
ersetzt.

3.  Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

  „§ 3a
Anrechnung von Zeiten auf die Weiterbildung

  Auf Antrag können eine andere Aus- oder Weiterbil-
dung oder Teile hiervon, eine Hochschulausbildung 
oder Teile hiervon, Berufserfahrung oder durch le-
benslanges Lernen erworbene Kenntnisse und 
 Fähigkeiten auf die Weiterbildung nach § 2 Absatz 1 
angerechnet werden. Das Erreichen des Weiterbil-
dungsziels darf durch die Anrechnung nicht gefähr-
det werden. Die Weiterbildungsstätte gibt eine Ein-
schätzung über den Umfang einer möglichen An-
rechnung ab. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
entscheidet über den Antrag.“

4.  In § 4 Satz 1 werden nach dem Wort „jeweiligen“ die 
Wörter „unter Anleitung stattfi ndenden“ eingefügt.

5.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „eine min-
destens ausreichende Leistung“ durch die Wörter 
„mindestens die Note ausreichend“ ersetzt.

 b)  Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 

   „Die Frist zur Wiederholung eines nicht bestan-
denen Moduls kann in begründeten Einzelfällen 
verlängert werden. Über die Verlängerung ent-
scheidet die Weiterbildungsstätte.“

6.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  2 wird das Wort „acht“ durch 
das Wort „zwölf“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 Nummer  1 wird jeweils die Angabe 
„90“ durch die Angabe „80“ ersetzt.

7.  In §  10 Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „Tätig-
keitsfeld (Intensivpfl ege und Pfl ege in der Anästhesie 
oder pädiatrische Intensivpfl ege und Pfl ege in der 
Anästhesie, OP-Dienst oder psychiatrische Pfl ege)“ 
durch die Wörter „der folgenden Tätigkeitsfelder: 

 1.  Intensivpfl ege und Pfl ege in der Anästhesie,

 2.  pädiatrische Intensivpfl ege und Pfl ege in der An-
ästhesie,

 3.  OP-Dienst oder 

 4.  psychiatrische Pfl ege“ ersetzt.

8. § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die Frist nach Absatz 1 kann in begründeten 
Einzelfällen verlängert werden. Über die Verlän-
gerung entscheidet der zuständige Prüfungsvor-
sitz auf Antrag.“

9.  § 19 wird wie folgt gefasst:

  „§ 19
Gleichwertigkeit der Weiterbildung

  (1) Die in einem anderen Bundesland erteilte Wei-
terbildungsbezeichnung gilt auch in Nordrhein-
Westfalen.

  (2) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
erworbene abgeschlossene Weiterbildung erfüllt die 
Voraussetzungen nach dieser Verordnung, wenn die 
Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben 
ist.“

10.  § 21 wird aufgehoben.

11.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  2 werden die Wörter „Gesundheits- 
und Krankenpfl egerin/Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl egerin oder einem -pfl eger“ durch das 
Wort „Pfl egefachperson“ ersetzt und nach dem 
Wort „Hochschulqualifi kation“ werden die Wör-
ter „oder durch eine pädagogisch qualifi zierte 
Person mit einer abgeschlossenen berufsspezifi -
schen Hochschulausbildung“ eingefügt.

 b)  In Nummer  3 werden die Wörter „Fachgesund-
heits- und Krankenpfl egerin, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpfl egerin oder -pfl eger“ durch 
das Wort „Pfl egefachperson“ ersetzt.

12.  In § 23 im Satz 2 werden nach dem Wort „Minuten“ 
die Wörter „unter Anleitung“ eingefügt.

13.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „Fachweiterbildung“ 
durch das Wort „Weiterbildung“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 werden die Wörter „eigenständigen 
Prüfungsleistung“ durch die Wörter „Modulprü-
fung gemäß § 8“ ersetzt.

14.  § 27 wird aufgehoben.

15.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  2 werden die Wörter „Gesundheits- 
und Krankenpfl egerin/Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl egerin oder einem -pfl eger“ durch das 
Wort „Pfl egefachkraft“ ersetzt und nach dem 
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Wort „Hochschulqualifi kation“ werden die Wör-
ter „oder durch eine pädagogisch qualifi zierte 
Person mit einer abgeschlossenen berufsspezifi -
schen Hochschulausbildung“ eingefügt.

 b)  In Nummer  3 werden die Wörter „Fachgesund-
heits- und Krankenpfl egerin, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpfl egerin oder -pfl eger“ durch 
das Wort „Pfl egefachkraft“ ersetzt.

16.  In § 29 Satz 2 werden nach dem Wort „Minuten“ die 
Wörter „unter Anleitung“ eingefügt und die Wörter 
„120 Stunden in alternativen OP-Einrichtungen (z.B. 
ambulante operative Einrichtungen) sowie im prä-
operativen Bereich einschließlich Anästhesie und 80 
Stunden weitere praktische Einsätze im OP-Dienst“ 
werden durch die Wörter „200 Stunden in einer al-
ternativen OP-Einrichtung“ ersetzt.

17.  § 33 wird aufgehoben.

18.  § 34 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  2 werden die Wörter „Gesundheits- 
und Krankenpfl egerin/Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl egerin oder einer Altenpfl egerin oder 
einem -pfl eger“ durch das Wort „Pfl egefachkraft“ 
ersetzt und nach den Wörtern „geleitet wird“ 
werden die Wörter „oder durch eine pädagogisch 
qualifi zierte Person mit einer abgeschlossenen 
berufsspezifi schen Hochschulausbildung“ einge-
fügt.

 b)  In Nummer  3 werden die Wörter „Fachgesund-
heits- und Krankenpfl egerin, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpfl egerin, Fachaltenpfl egerin 
oder -pfl eger“ durch die Wörter „Pfl egefachkraft 
mit einer Weiterbildung“ ersetzt.

19.  In § 35 Satz 2 werden nach den Wörtern „Weiterbil-
dung umfasst“ die Wörter „unter Anleitung“ einge-
fügt.

20.  § 37 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 10 die Erlaubnis, die folgende 
Weiterbildungsbezeichnung zu führen: „Pfl egefach-
kraft für Psychiatrie“.

21.  Nach § 43 wird folgender § 44 eingefügt:

  „§ 44
Übergangsvorschrift

  Ab dem 1. Januar 2024 ist die Pfl egekammer Nord-
rhein-Westfalen für die Durchführung von Weiter-
bildungen in den Pfl egeberufen zuständig. Vor dem 1. 
Januar 2024 begonnene Weiterbildungen werden 
nach dieser Verordnung durchgeführt. Im Übrigen 
gilt §  120 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 403) in der jeweils geltenden Fassung.“

22.  Der bisherige §  44 wird §  45 und Absatz  1 Satz  2 
wird aufgehoben.

23.  Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus den Anhängen 
4 bis 13 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassungen.

2124

Artikel 10
Änderung der Weiterbildungsverordnung 

 Hygienefachkraft

Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und 
Gesundheits- und Krankenpfl ege vom 24. April 1990 
(GV. NRW. S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) geändert wor-
den ist, wird verordnet:

Die Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft vom 28. 
September 2012 (GV. NRW. S. 461), die zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Überschrift werden die Wörter „zu Fachge-
sundheits- und Krankenpfl egerinnen, -pfl egern, 
Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfl egerinnen, 
-pfl egern für Krankenhaushygiene -“ und nach dem 
Wort „Prüfungsordnung“ durch das Wort „zur“ er-
setzt.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden die Wörter „Gesundheits- 
und Krankenpfl egerinnen, -pfl egern, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfl egerinnen und -pfl e-
gern“ gestrichen.

 b)  In Absatz  2 Nummer  4 werden die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpfl ege, in der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfl ege“ durch die Wör-
ter „Ausbildung zur Pfl egefachfrau und zum 
Pfl egefachmann“ ersetzt.

3.  In §  2 Absatz  2 Nummer  2 werden nach dem Wort 
„Hygienefachkraft“ die Wörter „oder mit einer päd-
agogisch qualifi zierten Person mit einer abgeschlos-
senen berufsspezifi schen Hochschulausbildung“ ein-
gefügt.

4.  § 3 werden folgende Sätze angefügt:

  „Bis zu 25 Prozent der theoretischen Weiterbildung 
können in digitaler Form absolviert werden. Die 
Weiterbildungsstätte trägt die Gesamtverantwor-
tung für die Durchführung der Weiterbildung.“

5.  § 4 wird wie folgt gefasst:

  „§ 4
Zugangsvoraussetzungen

  (1) Zugangsberechtigt sind Pfl egefachkräfte, die eine 
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnungen 

 1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerin und Gesund-
heits- und Krankenpfl eger nach §  1 Absatz  1 
Nummer  1 des Krankenpfl egegesetzes vom 16. 
Juli 2003 (BGBl. I S.  1442) in der zuletzt durch 
Artikel  12 des Gesetzes vom 15. August 2019 
(BGBl. I S.  1307) geänderten Fassung in Verbin-
dung mit §  64 des Pfl egeberufegesetzes vom 17. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), das zuletzt durch Ar-
tikel  13a des Gesetzes vom 24. Februar 2021 
(BGBl. I S. 274),

 2.  Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Krankenpfl egegeset-
zes in Verbindung mit §  64 des Pfl egeberufege-
setzes oder nach § 58 Absatz 1 des Pfl egeberufe-
gesetzes, 

 3.  Altenpfl egerin und Altenpfl eger nach § 1 des Al-
tenpfl egegesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. August 2003 (BGBl. I S.  1690) in 
der zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 15. 
August 2019 (BGBl. I S.  1307) geänderten Fas-
sung in Verbindung mit § 64 des Pfl egeberufege-
setzes oder nach § 58 Absatz 2 des Pfl egeberufe-
gesetzes,

 4.  Pfl egefachfrau und Pfl egefachmann nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 des Pfl egeberufegesetzes oder 

 5.  Pfl egefachfrau und Pfl egefachmann nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 des Pfl egeberufegesetzes 

 besitzen.

  (2) Berufserfahrungen in infektionsgefährdeten Be-
reichen sind erwünscht.“

6.  Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

  „§ 4a
Anrechnung von Zeiten auf die Weiterbildung

  Auf Antrag können eine andere Aus- und Weiterbil-
dung oder Teile hiervon, eine Hochschulausbildung 
oder Teile hiervon, Berufserfahrung oder durch le-
benslanges Lernen erworbene Kenntnisse und Fä-
higkeiten auf die Weiterbildung nach §  2 Absatz  1 
angerechnet werden. Das Erreichen des Weiterbil-
dungsziels darf durch die Anrechnung nicht gefähr-
det werden. Die Weiterbildungsstätte gibt eine Ein-
schätzung über den Umfang einer möglichen An-
rechnung ab. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
entscheidet über den Antrag.“

7.  § 19 werden folgende Sätze angefügt:

  „Die Frist kann in begründeten Einzelfällen verlän-
gert werden. Über die Verlängerung entscheidet der 
zuständige Prüfungsvorsitz auf Antrag.“
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8.  § 22 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„eine der folgenden Weiterbildungsbezeichnun-
gen“ durch die Wörter „die folgende Weiterbil-
dungsbezeichnung“ ersetzt.

 b)  Die Nummern 1 bis 4 werden durch die Wörter 
„Pfl egefachkraft (Hygienefachkraft)“ ersetzt.

9.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

10.  § 31 wird durch die folgenden §§ 31 und 32 ersetzt: 

  „§ 31
Übergangsvorschrift

  Ab dem 1. Januar 2024 ist die Pfl egekammer Nord-
rhein-Westfalen für die Durchführung von Weiter-
bildungen in den Pfl egeberufen zuständig. Vor dem 1. 
Januar 2024 begonnene Weiterbildungen werden 
nach dieser Verordnung durchgeführt. Im Übrigen 
gilt §  120 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 403) in der jeweils geltenden Fassung.

  § 32
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft, sie tritt am 31. Dezember 2027 außer 
Kraft.“

11.  Die Anlagen 4 und 5 erhalten die aus den Anhängen 
14 und 15 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassungen.

2128

Artikel 11
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

1.  Artikel 8 Nummer 2 des Gesetzes zur Errichtung der 
Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 650) wird aufgehoben. 

2.  §  15 Absatz  1 bisherige Nummer  6 bis 10 des Kran-
kenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  702, 
ber. 2008  S.  157), das zuletzt durch Gesetz vom 
9. März 2021 (GV. NRW. S. 272, ber. S. 394) und Arti-
kel  8 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 
S. 650) geändert worden ist, wird Nummer 7 bis 11.

Artikel 12
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe ff 
tritt am 31. März 2024 in Kraft.

(3) Artikel  3 Nummer  1 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe gg tritt am 31. Dezember 2027 in Kraft.

(4)  Die Artikel 2, 4, 9 und 10 treten am zweiten Tag nach 
der Verkündung in Kraft.

(5) Artikel 11 Absatz 2 tritt am 1. Mai 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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(zu Artikel 2) 
 
Anlage zu § 7 Absatz 4 HebBO NRW  
 
Berufsaufgabenbezogene Fortbildungen 
Unter berufsaufgabenbezogenen Fortbildungen sind Inhalte zu verstehen, die aktuelle, insbe-
sondere evidenzbasierte Erkenntnisse sowie vertieftes Wissen zur Erweiterung der Fähigkei-
ten und Fertigkeiten in den Aufgabenbereichen der Hebammentätigkeit (Schwangerschaft, 
Geburtshilfe, Wochenbett und Stillzeit sowie Notfallmanagement) vermitteln. 
Erfasst werden insbesondere: 
 
Schwangerschaft 
- 
Schwangerenvorsorge (auch Mutterschaftsrichtlinien) 
- 
Abgrenzung von physiologischen und pathologischen Schwangerschaftsverläufen 
- 
Schwangerschaftsbeschwerden und deren Behandlung oder Linderung 
- 
Geburtsvorbereitung, Kursleitung 
- 
Schwangerschaftsgymnastik, Bewegung in der Schwangerschaft 
- 
Ernährungsberatung der Schwangeren, insbesondere zur Prophylaxe von Adipositas, Hyper-
tonie und fetaler Makrosomie 
- 
Psychohygiene 
- 
Rauchentwöhnung 
- 
Information zur Pränataldiagnostik 
- 
Maßnahmen zur Verringerung von Ängsten 
- 
Maßnahmen zur Prävention von Frühgeburten 
- 
Schwangerschaftsbedingte Erkrankungen (zum Beispiel Gestationsdiabetes, schwanger-
schaftsindizierte Hypertonie) 
- 
Begleitung und Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung (Bindungsförderung) 
- 
Dokumentation 
 
Geburtshilfe 
- 
Förderung der physiologischen Geburt, hebammengeleitete Geburtshilfe 
- 
Einschätzung des Geburtsfortschrittes und des kindlichen Wohlbefindens 
- 
Bedeutung von Geburtsschmerz; nicht-medikamentöse Schmerzbehandlung 
- 
Gebärhaltungen, Wassergeburt 
- 
Bonding und Stillförderung nach der Geburt 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 28. Februar 2022170

- 
Versorgung eines Dammschnittes oder -risses 
- 
Risikoeinschätzung und Risikomanagement 
- 
Notfallmanagement in der (hebammengeleiteten) Geburtshilfe 
- 
ungeplante Hausgeburt 
- 
Dokumentation und Haftung in der Geburtshilfe 
- 
Einbeziehung von Vätern und anderen Angehörigen in die Geburtsarbeit 
 
Wochenbett und Stillzeit 
- 
Wochenbettbetreuung und -pflege 
- 
Prävention von Rückbildungs- und Wundheilungsstörungen 
- 
Stillberatung, -förderung, -anleitung 
- 
Säuglingsernährung im ersten Lebensjahr 
- 
Stillen unter erschwerten Bedingungen (zum Beispiel Mehrlinge, Frühgeborene, Säuglinge mit 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten) 
- 
Hebammenhilfe für Mütter mit psychischen Erkrankungen 
- 
Interdisziplinäre Betreuung von vulnerablen Mutter-Kind-Paaren 
- 
Förderung der Eltern-Kind-Beziehung unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus der Bin-
dungsforschung 
 
Frühkindliche Entwicklung 
- 
Prophylaxe von postpartalen Infektionen 
- 
Informationen zu aktuellen Impfempfehlungen für Säuglinge 
- 
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes 
- 
Informationen zur Unfallverhütung und Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Kind 
- 
Beratung zur Familienplanung und Schwangerschaftsverhütung 
- 
Beckenboden- und Rückbildungsgymnastik 
- 
Hebammenhilfe und Trauerbegleitung bei verstorbenem Baby 
 
Notfallmanagement 
 
Hebammen arbeiten vorrangig im Bereich der physiologischen Verläufe von Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett. Jedoch ist ständig mit dem Eintritt einer latenten oder akuten Notsi-
tuation zu rechnen, die erkannt und adäquat behandelt werden muss. Zu unterscheiden sind 
Notsituationen, die das Kind betreffen und solchen, die die Mutter betreffen. 
Kindliche Notfälle, insbesondere: 
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- 
unerwartete Frühgeburten 
- 
intrapartale Notfallsituationen 
- 
unerwartete Beckenendlage 
- 
Nabelschnurvorfall 
- 
vorzeitige Plazentalösung 
- 
Schulterdystokie 
- 
Amnioninfektionssyndrom 
- 
Fehlbildungen 
- 
Atemnotsyndrom 
- 
Reanimation des Neugeborenen 
- 
Erstversorgung kindlicher Geburtsverletzungen. 
 
Mütterliche Notfälle, insbesondere: 
- 
Blutungen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
- 
Hypertensive Erkrankungen, Eklampsie, Präklampsie/HELLP-Syndrom 
- 
Thrombose, Embolie 
- 
Infektionen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
 
Sonstiges 
 
Sensibilisierung im Umgang mit Intergeschlechtlichkeit bei Neugeborenen und Säuglingen. 
Die Fortbildungsangebote sollten interprofessionell ausgerichtet sein 
 
Qualitätsmanagement und Beteiligung an Qualitätssicherung in der Hebammenhilfe 
- 
Haftungs- und Rechtsfragen 
- 
berufspolitische Rahmenbedingungen und Abrechnungsmodalitäten 
- 
Gesprächsführung und Beratungsstrategien 
- 
Komplementärmethoden, wie zum Beispiel Akupunktur, Homöopathie, Fußreflexzonenthera-
pie, Yoga 
Fortbildungsangebote können berufsübergreifend angelegt sein. 
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 (zu Artikel 2) 
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(zu Artikel 9)  
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